
Allgemeine Liefer- und Zahlungsbedingungen 
der SpeedDimension GmbH 
 
 
 
§ 1 Geltung der Bedingungen 
1. Diese Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich. Sie sind 
Bestandteil aller Verträge, die wir mit unseren Vertragspartnern 
(nachfolgend auch „Auftraggeber“ genannt) über die angebote-
nen Lieferungen oder Leistungen schließen.  Geschäftsbedin-
gungen des Auftraggebers oder Dritter finden keine Anwen-
dung, auch wenn der Verkäufer ihrer Geltung im Einzelfall nicht 
gesondert widerspricht. Selbst wenn der Verkäufer auf ein 
Schreiben Bezug nimmt, das Geschäftsbedingungen des 
Auftraggebers oder eines Dritten enthält oder auf solche 
verweist, liegt darin kein Einverständnis mit der Geltung jener 
Geschäftsbedingungen. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
1. Alle Angebote von SpeedDimension sind freibleibend und 
unverbindlich, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich 
gekennzeichnet sind oder eine bestimmte Annahmefrist 
enthalten. Bestellungen oder Aufträge kann SpeedDimension 
innerhalb von vierzehn Tagen nach Zugang annehmen. 
2. An Abbildungen, Zeichnungen, Berechnungen und sonstigen 
Unterlagen behält sich SpeedDimension die Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen 
Unterlagen, die als „vertraulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer 
Weitergabe an Dritte bedarf der Auftraggeber der ausdrückli-
chen schriftlichen Zustimmung durch SpeedDimension. 
3. Die Angestellten des Lieferers sind nicht befugt, mündliche 
Nebenabreden zu treffen oder mündlich Zusicherungen zu 
geben, die über den Inhalt des schriftlichen Vertrages hinaus-
gehen. 
 
§ 3 Preise 
1. Soweit nichts anderes angegeben, hält sich der Lieferer an 
die in seinen Angeboten enthaltenen Preise 30 Tagen ab deren 
Datum gebunden. Maßgebend sind ansonsten die in der 
Auftragsbestätigung des Lieferers genannten Preise zuzüglich 
der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer. Zusätzliche Liefe-
rungen und Leistungen werden gesondert berechnet. 
 
§ 4 Liefer- und Leistungszeit 
1. Liefertermine oder –fristen, die verbindlich oder unverbind-
lich vereinbart werden können, bedürfen der Schriftform. 
2. Von SpeedDimension in Aussicht gestellte Fristen und 
Termine für Lieferungen und Leistungen gelten stets nur 
annähernd, es sei denn, dass ausdrücklich eine feste Frist oder 
ein fester Termin zugesagt oder vereinbart ist. Sofern Versen-
dung vereinbart wurde, beziehen sich Lieferfristen und Liefer-
termine auf den Zeitpunkt der Übergabe an den Spediteur, 
Frachtführer oder sonst mit dem Transport beauftragten 
Dritten. 
3. Gerät SpeedDimension mit einer Lieferung oder Leistung in 
Verzug oder wird SpeedDimension eine Lieferung oder 
Leistung, gleich aus welchem Grunde, unmöglich, so ist die 
Haftung von SpeedDimension auf Schadensersatz nach 
Maßgabe der §§ 6, 7 dieser Allgemeinen Verkaufsbedingungen 
beschränkt. 
4. Die Einhaltung der Liefer- und Leistungsverpflichtungen des 
Lieferers setzt die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung 
der Verpflichtungen des Bestellers voraus. 
 
§ 5 Gefahrübergang 
1. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Lieferge-
genstandes  an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur 
Ausführung der Versendung bestimmten Dritten auf den 
Auftraggeber über. 
2. Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem 
pflichtgemäßen Ermessen von SpeedDimension. 
3. Sofern der Auftraggeber es wünscht, wird SpeedDimension 
die Lieferung durch eine Transportversicherung eindecken; die 
insoweit anfallenden Kosten trägt der Auftraggeber. 
 
§ 6 Rechte des Bestellers wegen Mängeln 
1. Mängelansprüche des Auftraggebers setzen voraus, dass 
dieser seinen nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- 
und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachgekommen ist. 
2. Soweit ein Mangel der Kaufsache vorliegt, ist der Auftragge-
ber nach seiner Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangel-
beseitigung oder zur Lieferung einer neuen mangelfreien 
Sache berechtigt. Im Fall der Mangelbeseitigung oder der 
Ersatzlieferung ist SpeedDimension verpflichtet, alle zum 
Zweck der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, 
insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten 
zu tragen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, dass die 
Kaufsache nach einem anderen Ort als dem Erfüllungsort 
verbracht wurde. 
3. Schlägt die Nacherfüllung fehl, so ist der Auftraggeber nach 
seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder Minderung zu verlangen. 
4. SpeedDimension haftet nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern der Auftraggeber Schadensersatzansprüche 
geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, 
einschließlich von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der 
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von SpeedDimension beru-
hen. Soweit SpeedDimension keine vorsätzliche Vertragsver-
letzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung auf den 
vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden be-
grenzt. 
5. SpeedDimension haftet nach den gesetzlichen Bestimmun-
gen, sofern schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht verletzt 

wird; auch in diesem Fall ist aber die Schadensersatzhaftung 
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden 
begrenzt. 
6. Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt; dies gilt auch für 
die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 
7. Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt, ist 
die Haftung ausgeschlossen. 
8. Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche beträgt 12 
Monate, gerechnet ab Gefahrenübergang. 
 
§ 7 Gesamthaftung 
1. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz als in § 6 
vorgesehen, ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 
geltend gemachten Anspruchs – ausgeschlossen. Dies gilt 
insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Verschulden 
bei Vertragsabschluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen 
oder wegen deliktischer Ansprüche auf Ersatz von Sachschä-
den gemäß § 823 BGB. 
2. Die Begrenzung nach Abs. 1 gilt auch, soweit der Auftrag-
geber anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens, statt 
der Leistung Ersatz nutzloser Aufwendungen verlangt. 
3. Soweit die Schadensersatzhaftung SpeedDimension 
gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt dies 
auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung 
der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen von SpeedDimension. 
 
§ 8 Eigentumsvorbehalt 
1. Die Ware bleibt bis zur Erfüllung aller Forderungen, die dem 
Lieferer aus jedem Rechtsgrund gegen den Besteller jetzt oder 
künftig zustehen, Eigentum des Lieferers. 
2. Verarbeitung oder Umbildung erfolgen stets für den Lieferer 
als Hersteller, jedoch ohne Verpflichtung für ihn. Erlischt das 
(Mit-) Eigentum des Lieferers durch Verbindung, so wird bereits 
jetzt vereinbart, dass das (Mit-) Eigentum des Bestellers an der 
einheitlichen Sache wertanteilmäßig (Rechnungswert) auf den 
Lieferer übergeht. Der Besteller verwahrt das (Mit-) Eigentum 
des Lieferers unentgeltlich. Ware, an der dem Lieferer (Mit-) 
Eigentum zusteht, wird im Folgenden als Vorbehaltsware 
bezeichnet. 
3. Der Besteller ist berechtigt, die Vorbehaltsware im ord-
nungsgemäßen Geschäftsverkehr zu verarbeiten und zu 
veräußern, solange er nicht im Verzug ist. Verpfändungen oder 
Sicherungsübereignungen sind unzulässig. Die aus dem 
Weiterverkauf oder einem sonstigen Rechtsgrund (Versiche-
rung, unerlaubte Handlung) bezüglich der Vorbehaltsweise 
entstehenden Forderungen (einschließlich sämtlicher Saldofor-
derungen aus Kontokorrent) tritt der Besteller bereits jetzt 
sicherungshalber in vollem Umfang an den Lieferer ab. Der 
Lieferer ermächtigt ihn widerruflich, die an den Lieferer abge-
tretenen Forderungen für dessen Rechnung im eigenen Namen 
einzuziehen.  Diese Einziehungsermächtigung kann nur 
widerrufen werden, wenn der Besteller seinen Zahlungsver-
pflichtungen nicht ordnungsgemäß nachkommt. 
4. Bei vertragswidrigen Verhalten des Bestellers – insbesonde-
re Zahlungsverzug – ist der Lieferer berechtigt, vom Vertrag 
zurückzutreten und die Vorbehaltsware herauszuverlangen. 
 
§ 9 Zahlungsbedingungen 
1. Grundsätzlich gelten die in unseren Angeboten und Auf-
tragsbestätigungen ausgeworfenen Zahlungskonditionen. 
Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des 
Lieferers sofort nach Rechnungsstellung ohne  Abzug zahlbar.  
Die vereinbarten Zahlungstermine sind im Angebot ausgewie-
sen.  
2. Aufrechnungsrechte stehen dem Auftraggeber nur zu, wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten 
oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung 
eines Zurückbehaltungsrechts insoweit befugt, als sein Gegen-
anspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht. 
 
§ 10 Konstruktionsänderungen  
1. Der Lieferer behält sich das Recht vor,  jederzeit Konstrukti-
onsänderungen vorzunehmen; er ist jedoch nicht verpflichtet, 
derartige Änderungen auch an bereits ausgelieferten Produk-
ten vorzunehmen. 
 
§ 11 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechts-
beziehungen zwischen Lieferer und Besteller gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts finden keine Anwendung.  
2. Soweit der Besteller Kaufmann, juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
ist, ist Hannover ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich 
aus dem Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar erge-
benden Streitigkeiten. 
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen 
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen 
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit 
aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht 
berührt. 
 
 
 
 
Mietbedingungen 
 
§ 1 Geltung der Bedingungen 
1. Die Leistungen und Angebote des Vermieters erfolgen 
ausschließlich auf Grund dieser Geschäftsbedingungen. Diese 

gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden. 
Spätestens mit der Entgegennahme der Leistung gelten diese 
Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigungen des 
Bestellers unter Hinweis auf seine Geschäftsbedingungen wird 
hiermit widersprochen. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsabschluss 
1. Die Angebote des Lieferers sind freibleibend und unverbind-
lich. 
2. Zeichnungen, Abbildungen, Maße, Gewichte oder sonstige 
Leistungsdaten sind nur verbindlich, wenn dies ausdrücklich 
schriftlich vereinbart wird. 
 
§ 3 Dauer des Vertrages 
1. Das Mietgut wird nur für den vereinbarten Zweck und die 
vereinbarte Zeit ( Dauer der Veranstaltung ) zur Verfügung 
gestellt. Solange nicht anders vereinbart beträgt die maximale 
Mietdauer zehn Tage. 
2. Der Mieter hat das Mietgut unmittelbar nach Veranstaltungs-
abschluss abholbereit zur Verfügung zu stellen. 
 
§ 4 Preise 
1. Die im Angebot angegebenen Preise sind Nettopreise. Die 
gesetzliche MwSt. wird in der jeweiligen Höhe zusätzlich 
berechnet. Zusätzliche Lieferungen und Leistungen werden 
gesondert berechnet. 
2. Die Preise verstehen sich, falls  nicht anders vereinbart, ab 
Werk einschließlich normaler Verpackung. 
 
§ 5 Zahlung  
1. Grundsätzlich gelten die in unseren Angeboten und Auf-
tragsbestätigungen ausgeworfenen Zahlungskonditionen. 
Soweit nicht anders vereinbart, sind die Rechnungen des 
Lieferers sofort nach Rechnungsstellung ohne  Abzug zahlbar.  
Die vereinbarten Zahlungstermine sind im Angebot ausgewie-
sen. Direktaufträge vor und während der Veranstaltung sind bei 
der Auftragsbestätigung zu zahlen. 
 
§ 6 Besondere Pflichten des Mieters 
1. Der Vermieter stellt geprüftes, jedoch gebrauchtes Mietmate-
rial zur Verfügung. Trotz aller Sorgfalt sind dennoch durch den 
Transport Mängelerscheinungen möglich. Hinsichtlich des 
einwandfreien Zustandes der Mietsache hat der Mieter beim 
Empfang unverzüglich Prüfungs- und Rügepflicht, mit deren 
Nichtausübung die Mängelfreiheit als bestätigt gilt. Gleiches gilt 
bei Rücknahme durch den Vermieter. Bei berechtigten Bean-
standungen wegen Mängeln der Mietsache wird der Vermieter 
nach seiner Wahl den Mangel beheben, die mangelhafte 
Mietsache durch eine mangelfreie ersetzen oder den Mieter 
aus dem Vertrag entlassen. Wird die Mietsache auf Verlangen 
des Mieters untersucht und zeigt sich hierbei kein Mangel der 
Mietsache, so hat der Mieter die hierdurch, sowie die durch 
etwaige Arbeiten an der Mietsache entstandenen Aufwendun-
gen zu ersetzen. Hat der Mieter die Mietsache bearbeitet oder 
Veränderungen vorgenommen, ist eine Gewährleistung wegen 
Mangels an der Mietsache ausgeschlossen. 
2. Der Mieter hat dem Vermieter unverzüglich mitzuteilen, 
wenn Dritte in irgendeiner Form Rechte am Mietgut geltend 
machen- das Mietgut nicht vollständig gemäß Auftragserteilung 
am Stand ist- das Mietgut beschädigt worden ist- das Mietgut 
gestohlen worden ist. 
3. Der Mieter hat das Mietgut sorgfältig zu behandeln.  
 
§ 7 Rücktritt  
1. Der Rücktritt von einem Auftrag ist bis zu 30 Tagen vor 
Veranstaltungsbeginn / vereinbartem Termin zulässig. Bei 
einem Rücktritt zu einem späteren Zeitpunkt ist der volle 
Mietpreis zu entrichten. Der Mieter ist zu einem Rücktritt 
berechtigt,  wenn der Vermieter bei einer berechtigten Rekla-
mation keinen gleichwertigen Ersatz oder Besserung leisten 
kann. 
 
§ 8 Haftung 
1. Für in Verlust geratene Mietgegenstände haftet der Mieter in 
Höhe des Wiederbeschaffungswertes. Für Beschädigungen an 
den Mietgegenständen haftet er in Höhe des Reparaturauf-
wandes, soweit dieser den Wiederbeschaffungswert nicht 
übersteigt. Die Geltendmachung eines weitergehenden 
Verzugsschadens des Vermieters bleibt davon unberührt. Dem 
Mieter wird empfohlen, die Mietgegenstände gegen Diebstahl 
und Vandalismus zu versichern. Die Haftung des Mieters 
beginnt bei Anlieferung und endet mit Abholung der Mietsache. 
2. Jegliche Haftung seitens des Vermieters für Sach- und 
Personenschäden im Zusammenhang mit dem Mietgebrauch 
ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. 
 
§ 9 Anwendbares Recht, Gerichtsstand, Teilnichtigkeit 
1. Für diese Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechts-
beziehungen zwischen Vermieter und Mieter gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 
2. Soweit der Mieter Kaufmann, juristische Person des öffentli-
chen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen ist, ist 
Hannover ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden 
Streitigkeiten. 
3. Sollte eine Bestimmung in diesen Geschäftsbedingungen 
oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen 
unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit 
aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht 
berührt.

 


